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I. Konkursverfahren

Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Konkursverfahren: Das summari-
sche und das ordentliche Konkursverfahren. Das Konkursverfahren soll 
innert einem Jahr nach der Eröffnung des Konkurses durchgeführt sein. 
Diese Frist kann nötigenfalls durch die Aufsichtsbehörde verlängert wer-
den (Art. 270 SchKG). Grosse Konkursverfahren dauern mehrere Jahre. 

Das sehr viel seltenere ordentliche Konkursverfahren wird vornehm-
lich bei Grosspleiten durchgeführt. Anders als beim summarischen Ver-
fahren werden hier (mindestens) zwei Gläubigerversammlungen einbe-
rufen, bei denen die Gläubiger den Ablauf des Konkursverfahrens aus der 
Nähe überwachen und prüfen können (Art. 221 ff. SchKG).

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Konkursverfahren einzuleiten: Entwe-
der bewirkt ein Gläubiger die Eröffnung des Verfahrens durch eine Schuld-
betreibung oder das Unternehmen meldet selbst Konkurs an, wenn es sich 
als insolvent betrachten muss. 

Konkurse können auch mangels Aktiven eingestellt werden. Dies be-
deutet, dass die vorhandenen Aktiven nicht einmal zur Deckung der Kos-
ten zur Durchführung des Konkursverfahrens ausreichen und kein Kon-
kursverfahren vollständig durchgeführt werden konnte.

Unterliegt der Schuldner der Konkursbetreibung (Art. 39 SchKG), so 
droht ihm das Betreibungsamt nach Empfang des Fortsetzungsbegehrens 
unverzüglich den Konkurs an. Aufgrund des Zahlungsbefehls sowie der 
Konkursandrohung kann der Gläubiger als nächsten Schritt beim Kon-
kursgericht das Konkursbegehren stellen.

Ein Gläubiger kann aber auch ohne vorgängige Betreibung beim Ge-
richt die Konkurseröffnung verlangen (Art. 190 SchKG) gegen jeden 
Schuldner, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist oder der die Flucht ergrif-
fen hat, um sich seinen Verbindlichkeiten zu entziehen, der betrügerische 
Handlungen zum Nachteil der Gläubiger begangen oder zu begehen ver-
sucht, bei einer Betreibung auf Pfändung Bestandteile seines Vermögens 
verheimlicht hat oder gegen einen der Konkursbetreibung unterliegenden 
Schuldner, der seine Zahlungen eingestellt hat. 

Der Konkurs gilt von dem Zeitpunkt an als eröffnet, in welchem er 
erkannt wird. Das Gericht stellt diesen Zeitpunkt im Konkursdekret / Kon-
kurserkenntnis fest (Datum und Uhrzeit).

Sofort nach Empfang des Konkurserkenntnisses schreitet das Kon-
kursamt zur Aufnahme des Inventars über das zur Konkursmasse gehö-
rende Vermögen und trifft die zur Sicherung desselben erforderlichen 
Massnahmen (z.B. Siegel anlegen), erstellt einen Kollokationsplan und 
eine Verteilerliste sowie Verlustscheine oder Verlustausweise. 

Wichtig: Bei den nachfolgenden Dokumenten handelt es sich um Musterdoku-
mente. Um möglichst alle Eventualitäten aufzuzeigen wurden pro Thema u.a. 
verschiedene Auszüge verwendet.
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II. Konkursdekret / Konkurserkenntnis

Reicht das Konkursamt eine Strafanzeige ein, wird das Konkursdekret / 
Konkurserkenntnis der Anzeige jeweils direkt beigelegt. Falls die Bilanz 
deponiert wurde, wird das im Konkurserkenntnis erwähnt. 

Konkursdekret = Konkurserkenntnis.
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III. Einvernahmeprotokoll

Nach Konkurseröffnung wird der Schuldner einvernommen und zu unten-
stehenden Punkten befragt. Für die Staatsanwaltschaft für Wirtschafts-
delikte sind die Punkte «Buchhaltung», «Konkursgründe» und «Aktiven 
(In- und Ausland)» von Bedeutung. 

Die Einvernahme wird bei jedem Konkurs durchgeführt. Die Verant-
wortlichen werden auf die Pflicht zur Aufbewahrung der Geschäftsbücher 
bei Einstellung des Konkursverfahren mangels Aktiven (Art. 958f OR) auf-
merksam gemacht. Unter dem Titel «fehlende Unterlagen» werden die 
nachzureichenden Unterlagen vermerkt.
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IV. Verzeichnis der Forderungseingaben 

In diesem Verzeichnis werden alle Forderungen (egal ob geschuldet oder 
nicht) nach Eingangsdatum aufgeführt und es wird aufgeschlüsselt, 
welcher Klasse sie angemeldet worden sind. Der Schuldner muss zu den 
Forderungseingaben Stellung nehmen – das Konkursamt ist jedoch nicht 
an die Erklärung des Schuldners gebunden (Art. 245 SchKG). Das Kon-
kursamt prüft summarisch ob eine Forderung besteht oder nicht (keine 
materiell-rechtliche Prüfung). Ist ein Schuldner oder ein Organ nicht erreich-
bar (Schuldner wird zweimal vorgeladen und beim dritten Mal polizeilich 
vorgeführt) oder wird die Unterschrift auf dem Verzeichnis verweigert, 
gelten sämtliche Forderungen als bestritten. Auf dem Verlustschein wird 
aufgeführt, ob die Forderung durch den Schuldner anerkannt oder bestrit-
ten worden ist.
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V. Inventar

Sofort nach Erhalt der Anordnung auf Konkurseröffnung beginnt das Kon-
kursamt mit der Inventarisierung des Gesellschaftsvermögens, wobei es 
den geschätzten Wert der pfändbaren Vermögensgegenstände mit auf-
führt (Art. 197 SchKG). Im Inventar wird der Schätzungswert (Schätzung 
durch Konkursamt, Erlös kann höher oder tiefer sein) jedes Vermögens-
stückes verzeichnet. Für die Schätzung von Vermögenswerten können ex-
terne Fachpersonen beigezogen werden: Z.B. Architekt für Grundstück-
schätzung; Experte für Bilder, Schmuck usw. Die Erklärung des Schuldners 
wird in das Inventar aufgenommen und ist von ihm zu unterzeichnen. Die 
Inventarliste wird aufgelegt und publiziert – Drittpersonen haben eine 
Frist von 10 Tagen, um ihre Ansprüche geltend zu machen. Wird die Inven-
tarliste durch das Organ der Schuldnerin nicht unterzeichnet, wird diese 
polizeilich vorgeladen.
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VI. Kollokationsplan (Rangordnung der Gläubiger)

Sind die Forderungen geprüft, erstellt das Konkursamt eine vollständige 
Auflistung der Passiven, den sogenannten Kollokationsplan. Er enthält nicht 
nur die definitiv anerkannten Forderungen. Vermerkt werden auch die 
abgewiesenen Forderungen unter Angabe des Grundes (Kollokationsver-
fügung). An dieser Stelle haben die Gläubiger die Möglichkeit, den Kolloka-
tionsplan vor Gericht anzufechten (Kollokationsklage einreichen). Der Kol-
lokationsplan wird beim Konkursamt zur Einsicht für 20 Tage aufgelegt.
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1 Grundpfandgesicherte Forderungen,  
z.B. Hypothek

2 Faustpfandgesicherte Forderungen,  
z.B. Retentionsrecht des Vermieters

3	 Im	Kanton	Bern	wird	Lohn	des	Geschäfts-
führers nicht besonders geschützt,  
da eine Organstellung vorhanden ist  
(kein Subordinationsverhältnis)
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4 abgewiesen wird, wenn schon von einer 
Arbeitslosenkasse Geld erhalten wurde 
(ansonsten Doppelzahlung)

5 D = bedingte Forderung - z.B. eine provi-
sorische Steuerveranlagung
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6 Angemeldeter und zugelassener Betrag

7 Mutmassliche Dividende (Schätzung im 
Zeitpunkt	der	Auflage	des	Kollokations-
planes)
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VII. Lastenverzeichnis 

Gehört zur Konkursmasse ein Grundstück, wird ein Verzeichnis der darauf 
ruhenden Lasten (Pfandrechte, Dienstbarkeiten, Grundlasten und vorge-
merkte persönliche Rechte) erstellt. Das Lastenverzeichnis bildet Bestand-
teil des Kollokationsplanes.
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erstellt durch JOA / LEU Stand per September 2023 25 / 32 

 

[…] 

 

Hinweis: 
IV. Vertragliche Grundpfandrechte – WIR Bank 
Die WIR-Bank hat einen Betrag von CHF 899’364.86 angemeldet. Da die WIR Bank jedoch nicht über 
genügend Schuldbriefe verfügte, wurde nicht die gesamte Forderung zugelassen (Zugelassener Betrag 
entspricht der Höhe der vorhandenen Sicherheiten bzw. Schuldbriefe) 
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VIII. Protokoll / Gebühren- und Auslagenrechnung

Im Protokoll werden sämtliche Tätigkeiten des Konkursamtes einzeln auf-
geführt inkl. Gebühren und Auslagen. Werden zu einzelnen Posten Detail-
auskünfte- bzw. Belege (Kopie Briefe) benötigt, können diese direkt beim 
Konkursamt verlangt werden. Sämtliche Gläubiger haben Einsichtsrecht.
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IX. Verteilungsliste

Nachdem der Kollokationsplan in Rechtskraft erwachsen und das Konkurs-
verfahren vollständig durchgeführt worden ist (alle Aktiven verwertet 
inkl. Forderungen und sonstige Ansprüche geltend gemacht), erstellt das 
Konkursamt eine Verteilungsliste der Verwertungserlöse sowie eine 
Schlussrechnung. Die Dividenden sind nun definitiv. Konkurskosten wer-
den vorab gedeckt. Anschliessend erhält jeder Gläubiger einen Anteil. 
Die Verteilung erfolgt anhand der Rangklassen auf Grundlage des rechts-
kräftigen Kollokationsplanes. Die Verteilungsliste und die Schlussrech-
nung werden ebenfalls beim Konkursamt für 10 Tage aufgelegt (ausser 
im Summarverfahren). Dieses benachrichtigt die daran Beteiligten und 
stellt jedem Gläubiger einen seine Forderung betreffenden Auszug zu.
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X. Verlustscheine bzw. Verlustausweise   
(bei juristischen Personen)

Die Gläubiger, deren Forderungen nicht vollständig gedeckt wurden, er-
halten einen Verlustschein über den offenen Betrag. Der Verlustschein 
gilt als Schuldanerkennung. Die durch den Verlustschein verurkundete 
Forderung verjährt 20 Jahre nach der Ausstellung des Verlustscheines. 
Anerkannte Verlustscheine sind definitive Rechtsöffnungstitel, nicht an-
erkannte sind provisorische Rechtsöffnungstitel. 

Verlustscheine werden nur gegen natürliche Personen ausgestellt. 
Juristische Personen existieren nach dem Konkurs nicht mehr, deshalb 
werden gegen sie nur Verlustausweise ausgestellt. Verlustausweise kön-
nen primär für Abschreibungen gebraucht werden.
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